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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.07.1988

Norm

ABGB §880a B

EO §294 M3

EO 382 Z7 II7

Rechtssatz

Wird in die aus der geschlossenen Rückgarantievertragskette sich ergebenden Rechtsverhältnisse und damit auch in

die Rechtsphäre der österreichischen Garantiegeber (Banken) eingegri;en, so muß diesen auch die Legitimation zur

Erhebung des Rekurses gegen die Bewilligung eines Zahlungs- bzw Drittverbots gegen den Garantienehmer im Rahmen

eines Sicherungsantrages zugestanden werden.
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